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RS OGH 1953/3/25 2Ob111/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1953

Norm

ZPO §236 E

Rechtssatz

Wenn die Entscheidung des Erstgerichtes in der Hauptsache vom Berufungsgericht bestätigt, seine Entscheidung über

den gemäß §§ 236, 259 ZPO gestellten Zwischenantrag auf Feststellung jedoch abgeändert wurde, handelt es sich um

ein bloß teilweise bestätigendes Berufungsurteil, gegen das die Revision im vollen Umfange zulässig ist (siehe aber

auch 4 Ob 111/51, 4 Ob 48/52 und 2 Ob 727/52).
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